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Allgemeine Hinweise 
 
• Die Akten zu den einzelnen Gemeindeversammlungsgeschäften lie-

gen ab Mittwoch, 10. November 2021, während der Bürozeiten bei 
der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Die Abteilung Finanzen erteilt 
gleichzeitig Auskünfte zum Budget 2022. 
 

• Positive und negative Beschlüsse der Einwohnergemeindeversamm-
lung unterliegen dem fakultativen Referendum, wenn nicht mindestens 
1/5 der Stimmberechtigten einem Antrag die Zustimmung erteilt oder 
diesen ablehnt. Das Referendum kann an der Versammlung selber 
nicht ergriffen werden. Die Urnenabstimmung kann innerhalb von 30 
Tagen nach Publikation der Beschlüsse von 1/10 der Stimmberechtig-
ten verlangt werden. Die Gemeindekanzlei erteilt zum Verfahren die 
notwendigen Auskünfte. Dort können auch die erforderlichen Unter-
schriftenbögen bezogen werden. Nicht dem Referendum unterstellt 
sind die formellen Beschlüsse (z.B. Rückweisungsanträge) sowie al-
lenfalls Wahlen. 
 

• Anträge müssen mündlich vorgebracht werden. Sie erleichtern aber 
die Versammlungsleitung, wenn Sie Begehren und Abänderungsforde-
rungen vor der Versammlung schriftlich dem Gemeindepräsidenten 
übergeben. 
 

• Hat bei einem Verhandlungsgegenstand eine stimmberechtigte 
Person ein unmittelbares und persönliches Interesse, weil dieses für 
sie direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen 
bewirkt, so haben sie und Ehepartner*innen beziehungsweise einge-  
tragene Partner*innen, Eltern sowie Kinder mit ihren Ehepartner*-
innen beziehungsweise eingetragenen Partner*innen vor der Ab-
stimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Für die Mitglieder der 
Verwaltung und das Management von Gesellschaften mit juristischer 
Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Personengesellschaften gilt die 
gleiche Ausstandspflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Inte-
ressen der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar berührt. 
 

• Die Gemeindeversammlung hat die Möglichkeit, unter dem Traktan-
dum "Umfrage und Verschiedenes" die Überweisung eines neuen Ge-
genstandes, der in den Kompetenzbereich der Gemeindeversamm-
lung fällt, an den Gemeinderat zu beschliessen. Die materielle Be-
handlung eines solchen Geschäftes hat an einer der nächsten Ge-
meindeversammlungen zu erfolgen. 
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Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an der Versammlung! 
 
 
Suhr, Oktober 2021 
 
 
Gemeinderat 
 
Marco Genoni Philippe Woodtli 
Gemeindepräsident Geschäftsführer  



4
 

Traktandum 1 Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 
vom 10. Juni 2021 

 
 
Es ist Aufgabe der Finanzkommission, das Protokoll der Einwohnerge-
meindeversammlung zu prüfen und Bericht zu erstatten. 
 
 
 
Antrag: 
 
Es sei das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 
10. Juni 2021 zu genehmigen. 
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Traktandum 2 Entschädigungsreglement 2022 

I. Ausgangslage 
Im Jahr 2013 hat die Gemeindeversammlung zum letzten Mal das Regle-
ment für die Entschädigung des Gemeinderates und der Kommissionen 
angepasst. 
Mit der Abschaffung der Schulpflege auf den 1. Januar 2022 übernimmt 
der Gemeinderat viele Arbeiten, die bis anhin die Schulpflege wahrgenom-
men hat. Ursprünglich wollte  der Gemeinderat  zuerst  Erfahrungen mit 
der neuen Situation sammeln und der Gemeindeversammlung erst dann 
Anpassungen am Entschädigungsreglement vorlegen.  
An der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2021 wurden dazu aus der 
Versammlung Bedenken angemeldet und der Gemeinderat wurde gebe-
ten, seinen Plan noch einmal zu überdenken. 
Die vorliegende Neufassung orientiert sich an einer Vorlage des Kantons 
und ist angepasst an die Suhrer Verhältnisse. 

II. Die wichtigsten Punkte des Entschädigungsreglements 2022 im 
Überblick 
Pensen und Entschädigung Gemeinderat (§ 4) 
Ausgehend vom einem Jahreslohn für die verschiedenen Funktionen und 
der Beanspruchung (Pensum) sollen die Jahresentschädigungen wie folgt 
angepasst werden: 
 

* Gemäss Art. III des gültigen Reglements ist der Gemeinderat ermächtigt, 
die Ansätze jeweils auf den 1. Januar jeden Jahres um das Mittel zwischen 
der generellen und der individuellen Gehaltsanpassung, wie sie für das 
hauptamtliche Gemeindepersonal mit dem Budget bewilligt wird, zu erhö-
hen.  

Entschädigung pro 
Jahr 

Reglement 
2014 

Stand 
2021* 

Reglement 
2022 

Basiswert 
bei 100 % 

Gemeindepräsident/in 
wie bisher 60% 

110'000 113'500 113'500 189'200 

Vizepräsident/in 
wie bisher 30%  

50'000 51'300 51'300 171'000 

Gemeinderat/in  
neu 30 %, bisher 25% 

35'000 36'200 45'000 150'000 
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Die Pensen in Stellenprozenten sind als Richtwerte zu betrachten, die der 
Gemeinderat je nach Beanspruchung anpassen kann. Die Gesamtent-
schädigung (vorbehalten der Anpassung an die generelle Gehaltsanpas-
sung des Gemeindepersonals gemäss § 21 Reglement Neu) darf nicht 
überschritten werden.  
Tätigkeiten ausserhalb des Gemeinderatsmandates (§ 5)  
Neu wurde eine Bestimmung ins Reglement aufgenommen, wonach die 
Mitglieder einander einmal im Jahr über ihre Tätigkeiten und Mandate aus-
serhalb des Gemeinderates informieren. Diese Information ist keine de-
taillierte Berichterstattung, sondern nur eine allgemeine Information, wel-
che sicherstellen soll, dass eventuelle Interessenskonflikte rechtzeitig the-
matisiert werden können. 
Schulpflege 
Mit der Abschaffung der Schulpflege entfallen die entsprechenden Best-
immungen aus dem Reglement 2014. Für den Gemeinderat bedeutet die 
Abschaffung der Schulpflege 10 Stellenprozente zusätzlichen Arbeitsauf-
wand.  
Finanzkommission und Steuerkommission (§ 6 und § 7) 
Die Bestimmungen zur Finanzkommission und Steuerkommission bleiben 
gleich. Die Ansätze entsprechen den aktuell bezahlten Entschädigungen, 
welche seit 2014 jeweils der Teuerung angepasst wurden. 
Wahlbüro (§ 8) 
Neu ist das Wahlbüro explizit geregelt. 
Sitzungsgelder (§ 10) 
Die Bestimmungen und auch die Ansätze der Sitzungsgelder bleiben 
gleich. 
Stundenansätze (§ 11) 
Die Kategorie 6 für die Zusatzarbeiten der Mitglieder des Gemeinderates 
wurde gestrichen. Die Mitglieder des Gemeinderates werden in Zukunft 
für Zusatzarbeiten in Projekten nach der Kategorie 5 entschädigt. Diese 
Zusatzarbeiten müssen in den Projektbudgets eingestellt sein. Die Stun-
denansätze wurden der Teuerung und Lohnerhöhungen in der Gemein-
deverwaltung seit 2014 angepasst. 
Weiterbildung und Stellvertretung (§ 13 und 14) 
Neu wurden Regelungen zur Weiterbildung und Stellvertretung im Ge-
meinderat ins Reglement aufgenommen. 
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Entschädigung bei Nichtwiederwahl (§ 16)  
Ebenso wurden Regelungen bei Nichtwiederwahl neu ins Reglement auf-
genommen. 
Sozialversicherungen und andere Versicherungen (Abschnitt V) 
Der ganze Abschnitt zu den Sozialversicherungen und anderen Versiche-
rungen wurde neu ins Reglement übernommen. 
Kompetenz zur Anpassung (§ 21) 
Der Gemeinderat ist ermächtigt, die Ansätze entsprechend der generellen 
Gehaltsanpassung des Gemeindepersonals anzupassen. 
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III. Neues Reglement 
Das neue Reglement lautet wie folgt: 

Reglement	über	die	Entschädigung	des	Gemeinderats,	der	Kommis-
sionen,	Arbeits-	und	Fachgruppen	 	
(Entschädigungsreglement)	

Die Einwohnergemeindeversammlung von Suhr beschliesst gestützt auf § 
20 Abs. 2 lit. e des Gemeindegesetzes: 

I. Allgemeiner Teil 
§ 1 Geltungsbereich 
Dieser Erlass regelt die Entschädigung des Gemeinderats, der Kommissi-
onen, Arbeits- und Fachgruppen. 
§ 2 Ergänzendes Recht 
1 Der Gemeinderat erlässt die zu diesem Reglement notwendigen Ausfüh-
rungsbestimmungen. 
2 Bei Unklarheiten oder Lücken gelten sinngemäss die Bestimmungen des 
Personalreglements der Gemeinde. 
3 Vorbehalten bleiben Bestimmungen im übergeordneten Recht. 
§ 3 Beginn und Ende Anspruch 
1 Der Anspruch auf Entschädigung beginnt mit dem Amtsantritt und endet  
mit dem Ausscheiden aus dem Amt. 
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Entschädigung bei 
Nichtwiederwahl gemäss § 16 des Reglements. 

II. Pensum und Entschädigung Gemeinderat 
§ 4 Festsetzung der Entschädigung und der Pensen 
1 Die Jahresentschädigung beträgt: 

Funktion effektiv pro 
Jahr 

Basiswert  
100 % 

Gemeindepräsident/-in 113'500 189'200 
Vizegemeindepräsident/-in 51'300 171'000 
Gemeinderat je übriges Mitglied (3) 45'000 150'000 
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2 Mit dieser Jahresentschädigung werden folgende Pensen abgedeckt 
(Richtgrösse): 

- Gemeindepräsident/-in 60 %  
- Vizegemeindepräsident/-in 30 %  
- übrige Gemeinderäte je 30 %  

3  Mit der Entschädigung sind alle Repräsentationspflichten und die Vorbe-
reitung und die Teilnahme an allen Sitzungen, Besprechungen, Augen-
scheinen und dergleichen, die im Zusammenhang mit dem Gemeinderats-
mandat stehen, abgegolten. Für Kommissionssitzungen und dergleichen 
wird ein Sitzungsgeld nach § 10 ausgerichtet. 
4 Die Mitglieder des Gemeinderates erhalten für ausserordentliche projekt-
bezogene Einsätze, die mit dem normalen Pensum nicht abgedeckt sind, 
eine Entschädigung gemäss Kategorie 5. Diese wird bei der Planung der 
Projekte berücksichtigt. 
§ 5 Tätigkeiten und Mandate ausserhalb des Gemeinderatsmanda-

tes 
Die Mitglieder des Gemeinderats setzen den Gemeinderat jeweils einmal 
jährlich über ihre Mandate und Tätigkeiten ausserhalb des Gemeinderats-
mandates in Kenntnis. 

III. Entschädigung weiterer Behörden, von Kommissionen, Fach- 
und Arbeitsgruppen 

§ 6 Finanzkommission 
1 Die Jahresentschädigung beträgt: 

Funktion effektiv pro Jahr 
Präsident/-in 6'200 
Vizepräsident/-in 3'100 
Aktuariat 4’300 
Finanzkommission je übriges Mit-
glied (2) 

2'500 

2 Mit der Entschädigung ist grundsätzlich die Vorbereitung und die Teil-
nahme an allen Sitzungen, Besprechungen und dergleichen, die im Zu-
sammenhang mit dem Finanzkommissionsmandat stehen, abgegolten. 
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§ 7 Steuerkommission 
Die Entschädigung beträgt: 

Funktion Entschädigung 
Präsident/-in  pro Jahr 1'000  

plus Sitzungsgeld 
übrige Mitglieder Sitzungsgeld 

§ 8 Wahlbüro 
1 Für Einsätze von Montag bis Samstag werden die Mitglieder des Wahl- 
büros nach dem Stundenansatz Kat. 2 nach § 11 entschädigt. 
2 Für Einsätze am Sonntag werden die Mitglieder des Wahlbüros nach 
dem Stundenansatz Kat. 4 nach § 11 entschädigt. 
§ 9 Beratende Kommissionen, Fach- und Arbeitsgruppen 
Die Entschädigung der Mitglieder von beratenden Kommissionen, Fach- 
und Arbeitsgruppen richtet sich nach der Regelung über das Sitzungsgeld 
nach § 10. 

IV. Nebenleistungen 
§ 10 Sitzungsgelder 
1 Die Sitzungsgelder betragen: 

Funktion Sitzungsgeld 
Präsident/-in und Aktuar/-in 140 
übrige Mitglieder 70 

2 Das Personal der Gemeinde hat keinen Anspruch auf Sitzungsgeld, so-
fern die Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen während der Arbeitszeit 
erfolgt. 
§ 11 Stundenansätze 
1 Es gelten folgende Stundenansatzkategorien: 
Kategorie 1  Fr. 27.00 
Kategorie 2  Fr. 31.00 
Kategorie 3  Fr. 37.00 
Kategorie 4  Fr. 41.00 
Kategorie 5  Fr. 46.00 
2 Zu den Stundenansätzen kommen abgestufte Ferienentschädigungen.  
3 Der Gemeinderat ist ermächtigt, die jeweiligen Funktionen einer Stun-
denlohnkategorie zuzuordnen. 



11

 
§ 12 Spesen  
1 Die Spesen für die Mitglieder des Gemeinderates, der übrigen Behörden, 
Kommissionen, Arbeits- und Fachgruppen richten sich nach den Spesen-
regelungen, die für das Personal der Gemeinde gelten.  
2 Der Gemeinderat erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen. 
§ 13 Weiterbildung 
Jedes Mitglied des Gemeinderates ist berechtigt, pro Jahr einen für die 
Gemeinderatstätigkeit dienlichen Weiterbildungskurs bis zu 5 Tagen zu 
besuchen. Die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde. 
§ 14 Stellvertretung 
Hat ein Mitglied des Gemeinderates eine länger dauernde und zeitinten-
sive Stellvertretung zu übernehmen, ist es dafür angemessen zu entschä-
digen. 
§ 15 Entschädigung für Mandate 
1 Honorare für externe Mandate, in die ein Mitglied des Gemeinderates 
delegiert wird, sind der Gemeinde abzuliefern. Davon ausgenommen sind 
Sitzungsgelder. 
2 Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet der Gemeinderat. 
§ 16 Entschädigung bei Nichtwiederwahl  
1 Bei freiwilligem Austritt oder Verzicht auf eine Wiederwahl besteht in kei-
nem Fall ein Anspruch auf Entschädigung über das Ausscheidedatum hin-
aus. 
2 Wird ein Mitglied des Gemeinderates nicht mehr wiedergewählt, richtet 
die Gemeinde diesem eine Entschädigung von 50 % der zuletzt bezoge-
nen monatlichen Entschädigung gemäss § 4 wie folgt aus: 
a) bis vier Amtsjahre 3 Monate  
b) über vier Amtsjahre 6 Monate.  

3 Der Anspruch auf die Entschädigung erlischt, wenn das ehemalige Ge-
meinderatsmitglied eine neue Tätigkeit aufnimmt oder pensioniert wird. Ist 
das Einkommen für diese Tätigkeit geringer als die Entschädigung, wird 
die Differenz entschädigt. 
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V. Sozialversicherungen und andere Versicherungen 
§ 17 Berufliche Vorsorge 
1 Übersteigt die Entschädigung den Mindestjahreslohn für die obligatori-
sche berufliche Vorsorge, werden Mitglieder von Behörden bei der Pensi-
onskasse der Gemeinde versichert.  
2 Die Prämien werden gemäss der Regelung beim Gemeindepersonal an-
teilsmässig vom versicherten Behördenmitglied und der Gemeinde getra-
gen. 
§ 18 Entschädigung bei Krankheit und Unfall 
1 Werden Mitglieder des Gemeinderates durch Krankheit oder Unfall vo-
rübergehend arbeitsunfähig, so haben sie Anspruch auf: 
a) 100 % der Besoldung für den 1. bis 180. Tag 
b) ab 181. Tag bis zum 720. Tag 80 % des AHV-pflichtigen Lohnes, 
sofern die Arbeitsunfähigkeit nicht absichtlich oder grobfahrlässig ver-
schuldet wurde. Die Taggeldzahlungen der Kranken- und Unfallversiche-
rung fallen der Gemeinde zu. Die Kosten der Prämien gehen je hälftig zu 
Lasten von Gemeinde und Mitglied des Gemeinderates. Es besteht die 
Möglichkeit, das Taggeld auf eigene Kosten auf 90 % zu erhöhen. 
2 Werden noch Leistungen von anderen Versicherungen ausgerichtet, 
werden die Leistungen soweit gekürzt, bis keine Überversicherung mehr 
besteht. 
§ 19 Weitere Versicherungen 
Die Gemeinde versichert Mitglieder von Behörden entsprechend ihren 
Aufgaben und Tätigkeiten. 

VI. Schlussbestimmungen 
§ 20 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt auf den 1. Januar 2022 in Kraft und ersetzt alle bis-
herigen Regelungen. 
§ 21 Anpassungen 
Der Gemeinderat ist ermächtigt, die vorstehenden Ansätze jeweils auf den 
1. Januar jedes Jahres (erstmals per 1. Januar 2023 aufgrund der Vor-
gabe für das Jahr 2022) entsprechend der generellen Gehaltsanpassung, 
wie sie für das Gemeindepersonal mit dem Budget bewilligt wird, zu erhö-
hen. 
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IV. Haltung Gemeinderat 
Es wird als richtig erachtet, das Reglement nach acht Jahren nun aufgrund 
der Abschaffung der Schulpflege anzupassen. Ebenso ist der Gemeinde-
rat der Meinung, dass das Reglement, das sich auf eine kantonale Vorlage 
stützt, bei dieser Gelegenheit auf Suhrer Verhältnisse angepasst formu-
liert werden soll. 
 

Antrag:  
Es sei dem Reglement Entschädigungsansätze der Gemeinde Suhr 
die Zustimmung zu erteilen und dieses auf den 1. Januar 2022 in Kraft 
zu setzen. 
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Traktandum 3 Verpflichtungskredit von Fr. 200'000 (inkl. Mehr-
wertsteuer) für ein Räumliches Entwicklungsleitbild 
REL 

 
 

 
 
 

I. Ausgangslage 
Suhr schaut auf eine rege Bautätigkeit zurück. Vor allem mit den Gebie-
ten Bahnhof Nord, Suhrepark und Mitteldorf wurden mehrere hundert 
Wohnungen bewilligt und gebaut, in den Gebieten Henzareal, Bahnhof 
Süd, Neumatte, Hugglerareal und Hintere Dorfstrasse sind in den nächs-
ten Jahren noch zahlreiche Wohnungen geplant. 
Das zentrale Instrument, die Bautätigkeit zu steuern, ist die Bau- und 
Nutzungsordnung (BNO). Sie wird ungefähr alle 15 Jahre überarbeitet. 
Die letzte Gesamtrevision der BNO der Gemeinde Suhr wurde im Sep-
tember 2008 genehmigt. 
Die Gesamtrevision einer BNO ist heutzutage ein komplexes Vorhaben. 
Daher ist es sinnvoll, vorher verschiedene Grundlagen zu erarbeiten. 
Suhr ist dabei auf gutem Weg und hat zum Beispiel mit dem Kommuna-
len Gesamtplan Verkehr, dem Freiraum- und Hochhauskonzept und der 
in Bearbeitung befindlichen Gewässerraumausscheidung bereits viele 
Vorarbeiten zu einer BNO geleistet. Vor der nächsten Gesamtrevision 
der BNO soll die Gemeinde Suhr zusätzlich in einem sogenannten räum-
lichen Entwicklungsleitbild (REL) ihre Entwicklungsziele festlegen. Ein 
REL ist für den Gemeinderat eine Leitlinie ohne Eigentümerverbindlich-
keit. 
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Damit sich eine Gemeinde längerfristig positiv entwickeln kann, braucht 
sie Visionen und Ziele, wohin der Weg führen soll. Das REL liefert mit 
starker Beteiligung der Bevölkerung eine verständliche Gesamtschau ei-
ner hochwertigen Gemeindeentwicklung über die nächsten rund 25 
Jahre.  

Das REL behandelt zum Beispiel Fragen wie:  

• Welche Gebiete eignen sich für eine hochwertige Innenentwicklung 
(Verdichtung)?  

• Welche Gebiete sollen in ihrem Bild unverändert bleiben? 
• Wie kann Suhr als Arbeitsstandort gestärkt werden? 
• Wie kann sich die Gemeinde Suhr mit Entwicklungsschwerpunkt 

„Wohnen“ gemäss kantonalem Richtplan auf die Bevölkerungszu-
nahme vorbereiten?  

• Wie gehen wir mit den Freiräumen und Naherholungsgebieten um?  

Der Nutzen eines RELs besteht also aus den folgenden zwei Punkten:  

• Das REL ist ein starkes strategisches Instrument, um mit Bevölke-
rung und Fachleuten zusammen die Frage zu beantworten: Wie soll 
sich Suhr in Zukunft entwickeln? 

• Das REL ist eine wichtige Vorarbeit für die ab 2024 geplante Gesamt-
revision der BNO in Suhr. 

In der Folge können bei der Revision der BNO einfacher und effizienter 
grundeigentümerverbindliche Massnahmen festgelegt werden, damit die 
einzelnen Bauvorhaben allesamt dazu beitragen, dass die Gemeinde 
Suhr ihre definierten Entwicklungsziele erreicht. 
Von den Gemeinden in der Region haben schon Aarau, Buchs und  
Lenzburg ein REL. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. 

II. In fünf Schritten zum REL 
In Suhr soll das REL mit starker Beteiligung der Bevölkerung erfolgen. 
Im Leitfaden des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (s. auch 
Website REL Kanton Aargau) werden die folgenden fünf Schritte emp-
fohlen: 
1. Analyse: Wo stehen wir? 

Im ersten Schritt wird unter Miteinbezug des kantonalen Richtplans und 
verschiedener Inventare eine Ist-Aufnahme der Gemeinde erstellt. In 
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Kenntnis dieser Ausgangslage können die Leitfragen zur räumlichen Ent-
wicklung formuliert und Schwerpunktgebiete bestimmt werden. 
2. Strategische Entwicklungsvorgaben: Was ist wichtig? 

Den in der Analyse festgelegten Schwerpunktgebieten werden ihrem Po-
tenzial entsprechend unterschiedliche Strategieansätze zugeordnet. In 
dieser Phase geht es darum, für jedes Gebiet strategische Entwicklungs-
vorgaben und -themen festzuhalten. 
3. Handlungsbedarf: Was ist zu ändern? 

Aus den Strategieansätzen und den Ergebnissen der Ortsanalyse lässt 
sich in dieser Phase für jedes Schwerpunktgebiet der spezifische Hand-
lungsbedarf ableiten, der sich aus der Differenz zwischen dem Ist- und 
dem Sollzustand ergibt. Mit der künftigen Nutzungsplanung ist zu überle-
gen, mit welchen Massnahmen die Ziele umgesetzt werden können. 
4. Realisierungsprogramm: Was tun wir wann? 

Die Aussagen des REL fliessen in die BNO ein und werden mit öffentli-
chen und privaten Bauvorhaben fortlaufend umgesetzt. 
5. Verankerung als selbstbindendes Instrument 

Mit dem REL hat die Gemeinde eine fundierte Grundlage zur baulichen 
Entwicklung. Ziel ist, das REL in der Bevölkerung so zu verankern, dass 
es mit dieser breiten Abstützung als selbstbindende Grundlage des Ge-
meinderats für die kommunale Nutzungsplanung beschlossen werden 
kann. 

III.  Zeitplan 
Für die Erarbeitung des REL werden 2 Jahre eingeplant. Ein Jahr dauert 
die Erarbeitung der Grundlagen, ein halbes Jahr wird für das Mitwir-
kungsverfahren benötigt und ein weiteres halbes Jahr für die Auswertung 
und Bereinigung der Unterlagen. 

IV. Kosten 
Der Aufwand eines räumlichen Entwicklungsleitbilds kann je nach 
Einbezug der Bevölkerung sehr unterschiedlich ausfallen. Der Gemeinde-
rat Suhr legt Wert auf einen starken Einbezug der Bevölkerung und 
Begleitgremien. Wie es sich beim KGV gezeigt hat, ist in Suhr diese Mit-
wirkung sehr gefragt. Zu spezifischen Themen sollen auch Workshops mit 
der Bevölkerung durchgeführt werden. 
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Das Kostendach für die gesamte Erarbeitung des REL wird auf 
Fr. 200‘000 festgelegt.  
Antrag:  
 
Es sei ein Verpflichtungskredit von Fr. 200'000 (inklusive Mehrwert-
steuer) für die Erarbeitung eines Räumlichen Entwicklungsleitbil-
des (REL) zu genehmigen. 



18
 

Traktandum 4 Budget 2022 mit einem unveränderten Gemeinde-
steuerfuss von 112 % 

 
 
Hochrechnungen zum Ergebnis des laufenden Jahres deuten darauf hin, 
dass dieses besser als das Budget ausfallen dürfte. Mehraufwand im Be-
reich Sozialhilfe sowie voraussichtlich Mindererträge aus Steuern von ju-
ristischen Personen werden durch höhere Erträge bei den Steuern von 
natürlichen Personen und Grundstückgewinnsteuern mehr als kompen-
siert. 
 
Das Budget 2022 wurde auf der Basis des Vorjahres erstellt. In zwei Le-
sungen des Gemeinderates und Verhandlungen mit den Abteilungslei-
tenden wurden zahlreiche Korrekturen zur Verbesserung des Ergebnis-
ses vorgenommen. Die Budgetierung der wichtigsten Erträge (ordentli-
che Steuern von natürlichen und juristischen Personen) erfolgte entspre-
chend der Prognose des kantonalen Steueramtes. Trotz Mehrertrag aus 
dem Finanzausgleich führen vorwiegend Steigerungen bei der Sozialhilfe 
(prognostizierter Coronaeffekt), beim eigenen Personalaufwand sowie 
bei den Gemeindeanteilen am Personalaufwand der Lehrkräfte zu einem 
operativen Ergebnis von minus Fr. 152'000. Der Gemeinderat ist der An-
sicht, dass dies vertretbar ist und bei einem normalen Verlauf durchaus 
besser ausfallen kann. 
 
 
Die ausführlichen Unterlagen zum Budget 2022 können im Internet unter 
www.suhr.ch/de/verwaltung/online-schalter/ heruntergeladen oder bei 
der Abteilung Finanzen bezogen werden. 
 
Die Tabellen mit den Zahlen finden Sie anschliessend an die folgen-
den textlichen Ausführungen. 
 
 
Erläuterungen zu den Ergebnissen 
 
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 
 

• Bei einer Selbstfinanzierung von 3.92 Mio. Franken können die Investi-
tionen von rund 5.26 Mio. Franken zu 75 % aus eigenen Mitteln be-
stritten werden. 

• Der Abschreibungsbedarf steigt leicht auf 4.1 Mio. Franken. 
• Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 152'000. 
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Spezialfinanzierungen 
 

• Beim Zentrum Bärenmatte führt die fehlende Möglichkeit der Ent-
nahme aus der Aufwertungsreserve zu einem Aufwandüberschuss von 
Fr. 257'500. Aus dem Betrieb wird ein Gewinn von Fr. 93'200 erwartet. 
Die Investitionen im Mehrjahresprogramm der Sanierung und Erneue-
rung des Zentrums betragen Fr. 400'000. 

• Bei der Abwasserbeseitigung ergibt sich ein Ertragsüberschuss von 
Fr. 15'000. Trotz höheren Kosten des Abwasserverbandes zur Vorfi-
nanzierung des künftigen ARA-Ausbaus bleibt der Gebührenansatz für 
die Normalverschmutzer aufgrund des steigenden Wasserverbrauchs 
unverändert. Die Investitionen betreffen vorwiegend die dritte Misch-
wasserbehandlungsanlage. 

• Das Ergebnis der Abfallwirtschaft weist einen Ertragsüberschuss von 
Fr. 32'300 aus. Es sind keine Gebührenanpassungen nötig. Investitio-
nen sind keine geplant. 

 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
Allgemeine Verwaltung 
 

• Eine zusätzliche Stelle für die Bereichsleitung Tiefbau, verschiedene 
strukturelle Lohnanpassungen, Pensenerhöhungen beim Gemeinderat 
nach der Abschaffung der Schulpflege (neues Entschädigungsregle-
ment), eine Pensionierung und andere Mutationen führen zu einem 
höheren Personalaufwand. 

 
Bildung 
 

• Der Gemeindebeitrag an den Personalaufwand der Lehrkräfte erhöht 
sich gemäss Mitteilung des Kantons wegen der Revision des Lohnsys-
tems Lehrpersonen und steigender Pensen. 

• Bei den Wohnortsbeiträgen an die Berufsfachschulen werden Kosten 
im Rahmen der Rechnungen 2020 und 2019 mit leichten Erhöhungen 
erwartet. 

• Beim baulichen Unterhalt der Schulanlagen und Kindergärten entsteht 
Mehraufwand vor allem für die periodische Fenster- und Storenreini-
gung und die Montage von Absturzsicherungen bei den Dächern. 

• Turnusgemäss findet ein Jugendfest statt. 
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Soziale Sicherheit 
 

• Bei der Sozialhilfe wird wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie eine Zunahme des Nettoaufwandes leicht über dem Ergeb-
nis der Rechnung 2020 erwartet. 

• Die Budgetanzeige des Kantons rechnet mit höheren Restkosten für 
Sonderschulung, Heime und Werkstätten. 

 
Finanzen und Steuern 
 

• Bei den Steuern der natürlichen Personen muss bei den provisori-
schen Beträgen für das Jahr 2022 gemäss Prognose des kantonalen 
Steueramtes mit einem Ertragsrückgang von 1 % gegenüber dem er-
warteten Ergebnis 2021 gerechnet werden. Dieses dürfte jedoch deut-
lich höher als budgetiert ausfallen. Bei den Nachträgen aus definitiven 
Veranlagungen werden etwas geringere Erhöhungen geschätzt. 

• Die Prognose des kantonalen Steueramtes erwartet bei den Steuern 
juristischer Personen einen Zuwachs von 4 % gegenüber 2021. Da im 
laufenden Jahr der budgetierte Ertrag kaum erreicht wird, ist mit einem 
kleinen Rückgang zu rechnen. 

• Durch Verkäufe im Gebiet Bahnhof Nord, welche abgerechnet werden 
können, ergibt sich ein wesentlich höherer Ertrag bei den Grundstück-
gewinnsteuern. 

• Gemäss Mitteilung des Kantons erhöht sich der Ertrag aus dem Fi-
nanzausgleich um Fr. 656'000. 

 
 
Erläuterungen zur Investitionsrechnung 
 
Für die meisten Vorhaben bestehen Verpflichtungskredite, die von der 
Gemeindeversammlung oder an Urnenabstimmungen bewilligt wurden. 
Die folgenden Bemerkungen beschränken sich daher auf die übrigen 
Projekte (Budgetkredite). 
 
Verkehr 
 

• Bei den Kantonsstrassen entstehen Dekretsbeiträge an die Neugestal-
tung Tramstrasse, Projektierungskosten zu VERAS und die Belagssa-
nierung an der Gränicherstrasse. 

• Die Investitionen für die Strassenbeleuchtung ergeben sich aus Neuer-
schliessungen, Investitionen der TBS ohne Strassenbau sowie die 
Umrüstung auf LED-Technologie. 
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Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 
 

• Gemäss Einschätzung der Bauverwaltung können hohe Anschlussge-
bühren (hauptsächlich Henz-Areal) erwartet werden. 

 
 
 
 
 
Antrag: 
 
Es sei das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Suhr mit einem un-
veränderten Gemeindesteuerfuss 112 % zu genehmigen. 
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Artengliederung 
Aufwand 

 

 
 

Ertrag 
 

 

Personalaufwand
23.99%

Sach- und 
übriger 

Betriebsaufwand
14.59%

Abschreibungen 
Verwaltungs-

vermögen
8.34%

Finanzaufwand
0.41%

Einlagen Fonds 
und Spezial-

finanzierungen
0.48%

Transferaufwand
49.57%

Interne 
Verrechnungen

2.62%

Fiskalertrag
55.45%

Regalien und 
Konzession

1.40%

Entgelte
16.71%

Finanzertrag
2.66%

Entnahmen 
Fonds und  

Spezial-
finanzierungen

0.11%

Transferertrag
21.03% Interne 

Verrechnungen
2.64%
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Einwohnergemeindeversammlung
Donnerstag, 25. November 2021, 19.30 Uhr
Zentrum Bärenmatte (Bärenmattesaal)

Für die obgenannte Stimmberechtigte /  
den obgenannten Stimmberechtigten gilt diese Seite als

Stimmrechtsausweis

für die Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2021.

Dieser Ausweis ist beim Eingang zum Versammlungslokal  
abzutrennen und den Stimmenzählern abzugeben.

Gemeinderat

Post CH AG


